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Kapitel Kapitelname

1 Einleitung

Der ZIA'begri3tigrundsatzlich die Vorlage des Nationalen
Gebéauderenovierungsplans (NBRP) als wichtigen Schritt zur Umsetzung der
europdaischen Gebauderichtlinie (EPBD) und Grundlage zur Dekarbonisierung des
Gebéaudesektors. Gleichzeitig sieht der ZIA erheblichen Nachbesserungsbedarf in
zentralen Bereichen, insbesondere hinsichtlich der Konkretisierung offengelassener
Punkte, konkreter Umsetzungsschritte, Datengrundlagen und der Gbergeordneten
regulatorischer Konsistenz. Die verspéatete Vorlage des Entwurfs gefahrdet aus Sicht
des ZIA eine fristgerechte EPBD-Umsetzung bis Ende Mai 2026 und fuhrt zu einer
knappen Frist bei der Offentlichkeitsbeteiligung, die der Komplexitat des Themas
nicht gerecht wird. Diese Stellungnahme bezieht sich auf den vorliegenden
Entwurfsstand des NBRP vor der Verbandeanhérung des Referentenentwurfs des
Gebaudemodernisierungsgesetzes (GModG), welches erhebliche Auswirkungen auf
zentrale Annahmen des Entwurfs haben wird. Vor diesem Hintergrund bitten wir
ausdrucklich um eine erneute Konsultation auf Basis eines tberarbeiteten NBRP,
der die dann bekannten gesetzlichen Anderungen konsistent berticksichtigt.

Der ZIA untersttitzt die klimapolitischen Ziele des NBRP und bekennt sich zu den
Klimazielen des Pariser Abkommens sowie dem Ziel der Bundesregierung, bis 2045
treibhausgasneutral zu werden. Zugleich ist es entscheidend, dass die nationale
Umsetzung der EPBD praxisnah, wirtschaftlich tragfahig und technologieoffen
erfolgt. Uber die spezifischen Einzelanmerkungen hinaus betont der ZIA die
Notwendigkeit einer engen Abstimmung mit der Branche bei der weiteren
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2 Uberblick iber den nationalen Gebaudebestand

Dér&atsiseHé Datehteil des Entwurfs bietet zwar einen informativen Uberblick,
bleibt jedoch in zentralen Punkten unzureichend. Die Vorgaben der EPBD zum
Aufbau einer nationalen Gebaudeenergiedatenbank sollte daher ziigig in enger
Abstimmung mit der Immobilienbranche umgesetzt werden, um kinftig belastbare,
datenbasierte Entscheidungen zu ermdglichen. Fir nicht-6ffentliche
Nichtwohngebaude sollten im aktuellen Uberblick die unterschiedlichen
Nutzungsklassen und ihren Besonderheiten starker bericksichtigt werden.




3 Fahrplan fur 2030, 2040, 2045

DEPZRARiMAT Qie“Glantitativen Zielvorgaben zur Kenntnis, beméngelt jedoch, dass
der Plan an vielen Stellen noch auf zuktinftige politische Entscheidungen verweist,
die nicht ausgefuhrt werden. Fur die Bewertung des Fahrplans ist zudem eine
Sanierungsquote als zentraler Indikator erforderlich, deren Berechnung im Bericht
transparent gemacht werden sollte. Es bleibt insgesamt unklar, wie die
ambitionierten Reduktionsziele bis 2030 und 2040 tats&chlich erreicht werden sollen.
Ohne vollstandige MalRnahmenplane, Finanzierungsinstrumente und
Implementierungsstrategien bleiben die Zielvorgaben abstrakt und fiir die Branche
als ReferenzgrofRe problematisch. Der ZIA fordert daher die zeitnahe Erganzung des
NBRP um konkrete, praxisorientierte Umsetzungsschritte flr die genannten
Reduktionsziele im Dialog mit der Immobilienwirtschaft. Diese mussen realistische
Zeitplane, ausreichende Fordermittel und pragmatische Implementierungswege
umfassen, die ambitionierte Ziele mit wirtschaftlicher Machbarkeit verbinden.

4 Uberblick iber die umgesetzten und geplanten Strategien
und MaBnahmen

DEPNBRP GNP BIRE Vielzahl bestehender und geplanter MaRnahmen dar. Deren
Zusammenspiel sollte klarer auf das Ziel der kosteneffizienten und
technologieoffenen CO2-Minderung ausgerichtet werden. Regulatorische Vorhaben
mussen starker zusammengedacht und koordiniert werden als bisher.

Der NBRP fokussiert nahezu ausschlief3lich auf die Betriebsenergie von Gebauden
und vernachlassigt somit die grauen Emissionen. Die Nichtbertcksichtigung von
Embodied Carbon widerspricht zudem der ganzheitlichen Klimabilanzierung, die bei
Neubauten Uber 1.000m? ab 2028 bereits vorgesehen ist.

Der NBRP verweist zudem auf die Solardachpflicht aus der EPBD fiir bestehende
Nichtwohngeb&ude ab 2028 bei Renovierungen, ohne differenzierte
Ausnahmeregelungen fir technische oder rechtliche Einschrankungen. Die
pauschale Pflicht fir Bestandsgebaude bertcksichtigt nicht die spezifischen
Restriktionen des Bestands wie Dachstatik, Denkmalschutz und die Komplexitat von
Mieterstrom-Modellen. Der ZIA fordert daher die Integration praxistaualicher




5 Ubersicht tiber den Investitionsbedarf, die
Finanzierungsquellen und die Verwaltungsressourcen

DitPk6SWETEING ldesl Gesamtinvestitionsbedarfs in Tabelle 5- A ist nicht
nachvollziehbar, da in Deutschland noch keine nationale Geb&udeenergiedatenbank
als Berechnungsgrundlage vorliegt. (siehe Anmerkungen Kapitel 2)

Zudem sollte die Investitionsdarstellung konsequent mit dem MalRnahmenkatalog
(Kapitel 4) verknupft werden, um Plausibilitat, Zustandigkeiten und Hebel (sowohl
offentlich als auch privatwirtschaftlich) nachvollziehbar zu machen.

6 Schwellenwerte von neuen und renovierten
Nullemissionsgebaude geman Artikel 11

Kirifisc an2Gherkenlist, dass zentrale Elemente des NBRP-Entwurfs —
insbesondere die Mindestvorgaben fur die Gesamtenergieeffizienz von
Nichtwohngebauden sowie die entsprechenden Schwellenwerte — bislang nicht
abschlieRend dargestellt werden und erst im finalen Bericht erganzt werden sollen.
Damit fehlen wesentliche inhaltliche Grundlagen fur eine fundierte Bewertung im
Rahmen der Konsultation.

Die Ausgestaltung der Schwellenwerte ist besonders relevant, da zukinftige
Nullemissionsgebaude (ZEB) in ihrem maximal zulassigen
Gesamtpriméarenergieverbrauch mindestens 10 % unter dem festgelegten
Schwellenwert von Niedrigstenergiegebauden (NZEB) liegen missen. Dies sollte bei
der nationalen Umsetzung nicht verscharft werden. Bei der Ausgestaltung ist die
Verrechnung mit KlimaschutzmafRnahmen wie PV-Eigenerzeugung oder der
Abschluss von griinen Stromliefervertragen (PPAs) wichtig, um
standorttibergreifende Dekarbonisierungslésungen anrechnen zu kénnen. Um eine
praxisorientierte Entwicklung der Grenzwerte sicherzustellen ist die
Immobilienwirtschaft zwingend einzubeziehen.




7 Mindestvorgaben fur die Gesamtenergieeffizienz fur
Nichtwohngebaude

D4R 274 BEWRIRPHIE grundsatzliche Ausgestaltung der Mindesteffizienzstandards
als richtig und begrif3t die Verwendung von Primarenergie als Indikator sowie das
Referenzgebaudeverfahren. Es sollten aber weitere anrechenbare Mal3hahmen
erganzt werden, zum Beispiel Giber Heizungstausch oder
Energiemanagementmalinahmen.

Der Entwurf benennt Gruppen der schlechtesten 16 bzw. 26 Prozent der Gebaude,
die von MEPS erfasst werden sollen, lasst aber die konkreten
Priméarenergie-Schwellenwerte offen. Diese wurden nun durch den
Referentenentwurf des GModG definiert und sind in der Uberarbeitung des NBRP zu
beriicksichtigen. Die fehlende Transparenz beziglich der Datengrundlagen
verhindert bisher jedoch eine fundierte Bewertung der Angemessenheit der
geplanten Schwellenwerte und erschwert die langfristige Investitionsplanung damit
erheblich.

Unterschiedliche Nutzungsarten (Btro, Einzelhandel, Logistik, Produktion etc.)
weisen signifikant unterschiedliche Energieprofile auf. Eine pauschale
Schwellenwertfestlegung ohne Nutzungsklassendifferenzierung wirde dieser
Heterogenitat nicht gerecht und kdnnte zu unangemessenen Verwerfungen fur
bestimmte Gebaudetypen und Gebaudenutzungsklassen fihren. ZIA spricht sich
daher fiir das etablierte Referenzaebdudeverfahren aus. Dies ermdalicht eine

8 Nationaler Pfad fur die schrittweise Renovierung des
Wohngebaudebestands

DEPZIARYHSIER PdHSs der nationale Pfad fiir die schrittweise Renovierung der
Wohngebaude nicht ausgearbeitet und damit nicht nachvollziehbar ist. Die
dargestellten Kennzahlen sind ohne zuséatzliche Einordnung und Herleitung nur
eingeschrankt interpretierbar. Klar nachvollziehbare und konsistente Kennzahlen
konnten 6ffentlichen und privaten Akteuren eine belastbare Grundlage fur
strategische Ausrichtung und Investitionsentscheidungen geben. Auch hier ist eine
konsistente Verknupfung zur MaBnahmenplanung (Kapitel 4) entscheidend.




Anhang A Zusammenfassung der Ergebnisse der offentlichen
Konsultation gemanB Artikel 3 Absatz 4

Anhang B Angaben zur Umsetzung der jungsten langfristigen
Renovierungsstrategie (LTRS), einschlieBlich der
Information, ob die nationalen Ziele gemaB Artikel 3 Absatz
8 erreicht wurden

[Stakeholderinput]




Anhang C Zusammenfassende Analyse der Ergebnisse von
Inspektionssystemen oder gegebenenfalls alternativen
MaBnahmen gemanB Artikel 23 Absatz 9

ZUSHISIPE fidpektionen fur Heizungsanlagen sollten vermieden werden, um
burokratische Belastungen nicht weiter zu steigern.

Anhang D Dokumentation der Primarenergiefaktoren fur die Bestimmung
der MEPS gemaB EN 17423
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	5 Übersicht über den Investitionsbedarf, die Finanzierungsquellen und die Verwaltungsressourcen - Stakeholderinput: Die Ausweisung des Gesamtinvestitionsbedarfs in Tabelle 5- A ist nicht nachvollziehbar, da in Deutschland noch keine nationale Gebäudeenergiedatenbank als Berechnungsgrundlage vorliegt. (siehe Anmerkungen Kapitel 2) 

Zudem sollte die Investitionsdarstellung konsequent mit dem Maßnahmenkatalog (Kapitel 4) verknüpft werden, um Plausibilität, Zuständigkeiten und Hebel (sowohl öffentlich als auch privatwirtschaftlich) nachvollziehbar zu machen.
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Die Ausgestaltung der Schwellenwerte ist besonders relevant, da zukünftige Nullemissionsgebäude (ZEB) in ihrem maximal zulässigen Gesamtprimärenergieverbrauch mindestens 10 % unter dem festgelegten Schwellenwert von Niedrigstenergiegebäuden (NZEB) liegen müssen. Dies sollte bei der nationalen Umsetzung nicht verschärft werden. Bei der Ausgestaltung ist die Verrechnung mit Klimaschutzmaßnahmen wie PV-Eigenerzeugung oder der Abschluss von grünen Stromlieferverträgen (PPAs) wichtig, um standortübergreifende Dekarbonisierungslösungen anrechnen zu können. Um eine praxisorientierte Entwicklung der Grenzwerte sicherzustellen ist die Immobilienwirtschaft zwingend einzubeziehen.
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Der Entwurf benennt Gruppen der schlechtesten 16 bzw. 26 Prozent der Gebäude, die von MEPS erfasst werden sollen, lässt aber die konkreten Primärenergie-Schwellenwerte offen. Diese wurden nun durch den Referentenentwurf des GModG definiert und sind in der Überarbeitung des NBRP zu berücksichtigen. Die fehlende Transparenz bezüglich der Datengrundlagen verhindert bisher jedoch eine fundierte Bewertung der Angemessenheit der geplanten Schwellenwerte und erschwert die langfristige Investitionsplanung damit erheblich. 
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Die Primärenergie dient im NBRP als zentraler Indikator für die Energieeffizienz von Gebäuden. Allerdings gelten je nach Rechtskontext (GEG, EU-Taxonomie, CSRD, CO₂-Bepreisung) unterschiedliche Umrechnungsfaktoren von Endenergie zu CO₂-Äquivalenten. Unterschiedliche Umrechnungsfaktoren führen zu inkonsistenten Ergebnissen, erschweren die Vergleichbarkeit zwischen Gebäuden und eröffnen Spielräume für verzerrende Darstellungen.      Der ZIA fordert daher die Schaffung einer einheitlichen nationalen Umrechnungslogik, die verbindlich für alle Regelwerke gilt. Dies würde Planungssicherheit schaffen und echte Vergleichbarkeit ermöglichen.
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